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Rita Schäfer 

Sexualisierte Kriegsgewalt und Gerechtigkeit für 
vergewaltigte Frauen in Nachkriegsgesellschaften 

A m 19. Juni 2008 verabschiedete der U N -
Sicherheitsrat die Resolut ion 1820, die 
sexualisierte Kriegsgewalt ausdrücklich 
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
und als Kriegsverbrechen verurteilt. Wis -
senschaftlerinnen und Frauen-Rechtsor -
ganisationen hatten seit Jahren einen sol-
chen Rechts rahmen verlangt (Valji 2007, 
8ff.; Cockburn 2007). Ihre internat io-
nale rechtspolitische Lobbyarbeit bo t die 
Grundlage dafür, dass diese Resolu t ion 
verabschiedet wurde. 

Alle UN-Mitgl iedstaaten sind n u n -
mehr gefordert, der Straflosigkeit der Täter 
Einhalt zu gebieten. Eine weitere Zielset-
zung ist es, den Zugang von Frauen u n d 
Mädchen zur Justiz zu erleichtern u n d 
ihnen zu ihrem R e c h t zu verhelfen. U m -
fassende Rechts reformen, Umsetzungs-
konzepte und ein klarer politischer Wille 
sind notwendig, u m diese neuen inter-
nationalen Vorgaben zu realisieren. Die 
U N - R e s o l u t i o n 1820 n immt u.a. auf die 
U N - R e s o l u t i o n 1325 aus dem Jahr 2000 
Bezug, die sich dezidiert der Ro l l e von 
Frauen in Friedensprozessen widmete und 
Zwangsprostitution im Kriegskontext ver-
urteilte (Bastik u.a. 2007). Auch die zwi-
schenzeidich erlassenen Richdin ien des 
f rüheren UN-Generalsekretärs Kofi Annan 
für Blauhelmsoldaten in internationalen 
Friedenseinsätzen werden berücksichtigt 
(Buder u.a. 2007, 669ff.). Weitere G r u n d -
lagen bilden internationale A b k o m m e n 
zum Schutz von Frauenrechten und zur 
Geschlechtergleichheit (Gardam/Jarvis 
2001). 

N u n wirken Frauenrechtsorganisati-
onen darauf hin, dass die politischen Ent -
scheidungsträger auf internationaler und 
nationaler Ebene die neue Resolut ion 
umsetzen. Vom 7. -11 .September 2008 
organisierte die Frauen-Rechtsorganisa-
tion Medica Mondiale gemeinsam mit dem 
UN-Hochkommissar ia t fü r Menschen-
rechte eine internationale Arbeitstagung 
zur Aufarbei tung sexualisierter Kriegs-
gewalt. Un te r dem M o t t o Auf der Suche 
nach Gerechtigkeit diskutierten über fünfzig 
Menschenrechtsexpert innen und Frauen-
rechtsaktivistinnen aus Nachkriegsgesell-
schaften in Afrika, Asien, Lateinamerika 
und Süd-Osteuropa über die Mögl ich-
keiten und Probleme, die internationalen 
Rechtsgrundlagen auf nationaler Ebene 
umzusetzen. 

Die Konferenz bot ihnen ein Forum 
zum gemeinsamen Dialog und zum Aus-
tausch mit Madeleine Rees , Leiterin der 
Frauenrechts- und Gender-Abtei lung des 
UN-Hochkommissar ia ts für Menschen-
rechte, sowie mit Yakin Ertürk, der U N -
Sonderberichterstatterin über Gewalt ge-
gen Frauen. So wurden die U N - R e p r ä -
sentantinnen mit konkreten Problemen, 
z.B. bei den notwendigen R e f o r m e n von 
Polizei und Justiz, konfrontiert . Gleichzei-
tig erfuhren sie, wie wichtig internationale 
Resolut ionen und A b k o m m e n fü r die 
politische Lobbyarbeit auf der nationalen 
Ebene sind. 
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Aufarbeitung von Kriegsgräueln — 
internationale und nationale Straf-
gerichte 

Die Frauen-Rechtsorganisation Medica 
Mondiale, deren Gründerin Monika Hau-
ser im Dezember 2008 mit dem alterna-
tiven Nobelpreis ausgezeichnet wurde, 
bietet seit vielen Jahren eine Plattform, um 
Verbindungen zwischen den konkreten 
Erfahrungen vor Ort und den Entwick-
lungen auf der internationalen Ebene her-
zustellen. So forderte sie im August 2008 
den Ankläger Serge Brammertz am inter-
nationalen Strafgerichtshof in Den Haag 
auf, sexualisierte Gewalt als eigenständigen 
Punkt in die Anklageschrift gegen Rado-
van Karadzié aufzunehmen. Schließlich 
habe er die Verantwortung für Massenver-
gewaltigungen in verschiedenen Lagern 
gehabt und müsse dafür zur Rechenschaft 
gezogen werden. Medica Mondiale fordert 
seit langem die Einrichtung einer geson-
derten Ermittlungs- und Anklageabteilung 
für sexualisierte Gewalt am internationalen 
Strafgerichtshof. Im Verfahren gegen kon-
golesische Ex-Milizionäre kritisierte Medica 
Mondiale, dass die Anklageschrift des inter-
nationalen Strafgerichtshofs sexualisierte 
Gewalt als gängige Rekrutierungspraxis 
von Kindersoldatinnen nicht berücksich-
tigte (Amnesty International 2006). 

Neben der internationalen ist auch die 
nationale Aufarbeitung von Kriegsgräu-
eln eine große Herausforderung, wie die 
Strafgerichtshöfe und Wahrheits- und Ver-
söhnungskommissionen in Sierra Leone 
und Liberia zeigten. Dort kam sexuali-
sierte Gewalt nur in Ausnahmefällen zur 
Sprache. Unter neuen Vorzeichen setzen 
sich viele Gewaltmuster bis heute fort. Po-
lizei und Justiz sind vielerorts nicht präsent 
und für zahllose Opfer ist das sexistische 
Verhalten von Polizisten oder Richtern 
demütigend (Mazurana u.a. 2005). 

Die Straflosigkeit oder die umfassende 
Ahndung kriegerischer Gewaltexzesse 

wirkt sich darauf aus, ob militarisierte 
Verhaltensmuster und Gewaltstrukturen 
durchbrochen werden (Pankhurst 2007). 
Ein Ende der sexualisierten Kriegsgewalt 
gilt als zentrale Voraussetzung für nachhal-
tige Friedensprozesse. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass bestimmte Gewaltformen 
und -legitimationen in Friedenszeiten 
weitergeführt werden. Dies betrifft ins-
besondere die sexualisierte Gewalt, denn 
sie schlägt sich im Nachkriegsalltag im 
Gewalthandeln von Ex-Milizionären und 
entlassenen Soldaten in Ehen und Bezie-
hungen und in rasant steigenden HIV-Ra-
ten nieder (Parpart/Zalewski 2008; Vla-
chová/Biason 2005). 

Sexualisierte Kriegsgewalt in 
afrikanischen Bürgerkriegen 

Angesichts der fortdauernden Gräuel in 
den Kriegsgebieten Afrikas ist die sexua-
lisierte Kriegsgewalt ein Thema, das nicht 
nur medial aufbereitet wird und etliche 
politische Entscheidungsträger zu Stel-
lungnahmen veranlasst, sondern auch 
immer mehr zum Forschungsgegenstand 
wird. Bemerkenswert ist, dass Wissenschaft-
lerinnen aus verschiedenen Ländern Afri-
kas in den letzten Jahren zahlreiche Lo-
kalstudien vorgelegt haben, die Ursachen, 
Hintergründe und Folgen der sexualisier-
ten Kriegsgewalt untersuchen. Im Detail 
zeigen sie die komplexen Verbindungen 
zwischen diesen Gewaltmustern und den 
übergreifenden sozio-ökonomischen und 
politischen Konfliktkonstellationen auf 
(Rehn/Johnson Sirleaf 2002). 

Sie weisen nach, dass zahllose Kriegs-
herren und Militärchefs Vergewaltigungen 
während der Bürgerkriege anordneten, die 
viele Länder Afrikas in den 1990er Jahren 
erschütterten und die teilweise bis heute 
fortdauern. Diese Gewaltakte bildeten ele-
mentare Bestandteile ihrer Kriegsstrategien 
und wurden systematisch eingesetzt, um 
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die Opfer zu traumatisieren und den sozi-
alen Zusammenhalt der jeweiligen Gegner 
zu brechen (El Bushra/Sahl 2005). 

In den Bürgerkriegen in Liberia und 
Sierra Leone, aber auch in der Demokra-
tischen Republik Kongo und in Uganda 
zielten Milizionäre und Soldaten darauf 
ab, Frauen und Mädchen durch Verge-
waltigungen zu demütigen (Amnesty In-
ternational 2004). Gleichzeitig wollten sie 
den Männern der »Feindesgruppe« vor-
exerzieren, dass diese unfähig waren, ihre 
Ehefrauen, Töchter, Mütter oder Schwes-
tern zu schützen. Nicht selten wurden 
auch die Männer sexuell gequält und ge-
zwungen, ihre weiblichen Angehörigen zu 
misshandeln. Auf diese Weise sorgten die 
Kommandanten dafür, dass Opfer- und 
Täterzuschreibungen durchkreuzt und die 
Männer nachhaltig traumatisiert wurden. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Be-
fehlshaber sexualisierte Kriegsgewalt auch 
anordneten, um die eigenen Truppen zu-
sammenzuschweißen und Siege zu feiern 
(Schäfer 2008, 216ff.). 

Vergewaltigungen und 
Menschenrechtsarbeit im Ost-Kongo 

Wissenschaftlerinnen und Menschen-
rechtsaktivistinnen belegen, dass im Ost-
Kongo Frauen und Mädchen noch immer 
im Rahmen von Gebietseroberungen, Ver-
treibungen oder Racheakten vergewaltigt 
werden. Dies dokumentierte Julienne Lu-
senge, couragierte Repräsentantin der Or-
ganisation Solidarité Féminine pour la Paix et 
le Développement Intégral (SOFEPADI). 

Sie erläuterte, dass die Zerstörung der 
Geschlechterbeziehungen und die Trau-
mata der Beteiligten besonders nachhaltig 
sind, wenn die Frauen geschwängert und 
mit HIV infiziert werden. Durch die aus 
taktischem Kalkül gezeugten »Kinder der 
Feinde« durchbrechen die Vergewaltiger 
absichtlich die lokalen Erbfolgeregeln und 

Generationenbeziehungen, die Ehefrauen 
innerfamiliäre Handlungsspielräume und 
Nutzungsrechte z.B. von Land ermöglich-
ten. Nunmehr werden zahllose vergewal-
tigte und geschwängerte Frauen von ih-
ren Ehemännern verstoßen. Viele Männer 
ertragen es nicht, täglich an ihr eigenes 
Versagen erinnert zu werden. Durch ih-
ren Ausschluss verlieren die Frauen ihre 
Wohn- und Landnutzungsrechte, in Folge 
dessen verstärken Existenznot und Armut 
ihre Trauma (Ward 2007). 

Dennoch finden diese Erkenntnisse 
zur Analyse der gesellschaftlichen und 
politischen Bedeutungskontexte sexuali-
sierter Kriegsgewalt in der nach wie vor 
von Männern dominierten internationa-
len Kriegs- bzw. Friedensforschung kaum 
Beachtung (Engels 2008). Dies hegt u.a. 
daran, dass die Studien anwendungsori-
entiert sind, aus einer Menschenrechtsper-
spektive argumentieren und dezidiert ein 
Ende der Straflosigkeit anmahnen. Umso 
bedeutender sind sie für die internationale 
politische Lobbyarbeit. Sie dienen Juristin-
nen zur Argumentation bei Strafprozes-
sen und als Grundlage für rechtspolitische 
Lobbyarbeit auf nationaler und internatio-
naler Ebene (Valji 2007). 

Neben der Mobilisierung von interna-
tionalem Druck, z.B. durch die UN-Son-
derberichterstatterin über Gewalt gegen 
Frauen, und Reformen der etablierten 
staatlichen Strukturen versuchen Julienne 
Lusenge und ihre Mitstreiterinnen, Ein-
stellungsveränderungen lokaler Autori-
täten anzuregen, um der Stigmatisierung 
der Vergewaltigten Einhalt zu gebieten. Sie 
fordern eine respektvolle Behandlung der 
Frauen und kämpfen gegen deren Aus-
grenzung an. Außerdem arbeiten sie daran, 
Einstellungsveränderungen von Männern 
auf allen politischen und gesellschaftlichen 
Ebenen zu erzielen. Denn auch das Verhal-
ten von Richtern ist ein Problem, zumal 
etliche bestechlich sind. Sie ermöglichen 
angeklagten Milizionären, die nachweislich 
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Frauen vergewaltigt haben, sich freizukau-
fen. SOFEPADI prangert diese Machen-
schaften an und gerät deshalb ins Visier 
der Warlords und ihrer Milizen. Deshalb 
sind die nationale Vernetzung mit anderen 
Frauenorganisationen und die internatio-
nale Aufmerksamkeit überlebenswichtig 
fur die Menschenrechtsaktivistinnen. 

Ost-Timor 

Auch in Osttimor ist das öffentliche Ein-
treten für Frauen- und Menschenrechte 
gefährlich. Dort arbeitet die Organisation 
Fokupers daran, langlebige Gewaltstruktu-
ren zu durchbrechen. Sie bietet Frauen, 
die u.a. von indonesischen Militärs und 
Sicherheitskräften vergewaltigt wurden, 
Rechtshilfe und leistet Lobby- und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Denn zwischen 1974 
und 1999 zählten Vergewaltigungen und 
andere Formen der sexualisierten Gewalt 
zur systematischen Demütigungsstrategie 
der indonesischen Besatzer. Während ihrer 
langjährigen Arbeit wurden die Fokupers-
Mitarbeiterinnen immer wieder damit 
konfrontiert, dass Täter, die für sexualisierte 
Kriegsgewalt nicht zur Verantwortung ge-
zogen wurden, ihr gewalttätiges Verhalten 
nach dem eigentlichen Kriegsende weiter 
fortsetzten. Dadurch werden Vergewal-
tigungen zu Problemen, die Frauen und 
Mädchen im Alltag gefährden. 

Die Fofenpers-Direktorin Rosa Maria 
do Rosario de Sousa setzte sich dafür ein, 
dass alte Frauen aus Osttimor beim inter-
nationalen Frauentribunal in Japan im Jahr 
2000 aussagen konnten. Sie zählten zu den 
Überlebenden der 200.000 Frauen und 
Mädchen aus südostasiatischen Ländern, 
die während des Zweiten Weltkriegs in 
Bordellen gefangen gehalten und von ja-
panischen Soldaten vielfach vergewaltigt 
wurden. Das internationale Frauentribu-
nal verurteilte die Sex-Sklaverei durch die 
japanische Armee im Zweiten Weltkrieg. 

In diesem Tribunal wurden das damalige 
japanische Militär, die Regierung und der 
frühere japanische Kaiser Hirohito schul-
dig gesprochen, das Urteil basierte auf den 
in der damaligen Zeit gültigen internatio-
nalen Rechtsgrundlagen. Zwar war dieses 
Urteil juristisch nicht bindend, dennoch 
hatte es eine weit reichende politische 
und moralische Bedeutung. Sein Ziel war 
es, die Schuldigen zu verurteilen und die 
Würde der Uberlebenden zu verteidigen 
(vgl. Drink/Gross 2007). 

Guatemala 

Auch in lateinamerikanischen Ländern, 
in denen kriegerische Gewalt offiziell 
längst der Vergangenheit angehört, setzen 
sich geschlechtsspezifische Gewaltmuster 
bis in die Gegenwart fort. In Guatemala 
zeigt sich, wie das Schweigen über sexu-
alisierte Gewalt zu neuen Gewaltformen 
führt. Wenn Gesellschaften die gewaltge-
prägten Maskulinitätsvorstellungen nicht 
durchbrechen, verankern sich diese in 
langlebigen Männlichkeitskonzepten, die 
auf umfassender Dominanz, Gewaltbereit-
schaft und vielschichtigen Gewaltlegitima-
tionen aufbauen (Kühlhas 2000). 

Couragierte Frauenrechtlerinnen wie 
die Anwältin Luz Mendez versuchen, die-
sen Prozessen gegenzusteuern (Durham/ 
Gurd 2005). Obwohl ihre Arbeit nicht un-
gefährlich ist, engagiert sie sich in der nati-
onalen Frauenorganisation Union National 
de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) und 
nimmt Einfluss auf die Justiz, um der Straf-
losigkeit Einhalt zu gebieten. Auch in Aus-
einandersetzung mit anderen Behörden, 
insbesondere mit der oft korrupten Poli-
zei und Justiz, geht es den Aktivistinnen 
darum, Gerechtigkeit fur indigene Frauen 
zu erwirken, die von Militärs vergewaltigt 
wurden, und ihnen Reparationen zuteil 
werden zu lassen (Klemp 2003). Durch 
nationale Lobbyarbeit und Basisarbeit in 
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ländlichen Siedlungen bemühen sie sich, 
den Maya-Frauen Respekt zu verschaffen 
und am Aufbau einer gerechteren Gesell-
schaft mitzuwirken. Sie zielen darauf ab, 
dass indigene Frauen als Staatsbürgerinnen 
behandelt werden und gleiche Chancen 
erhalten wie die Männer. 

Auch in anderen zentral- und lateina-
merikanischen Ländern prangern Frau-
enrechtlerinnen sexualisierte Gewalt an. 
Durch länderübergreifende Netzwerke 
versuchen sie, die jeweiligen Regierungen 
unter Druck zu setzen, damit diese Richt-
linien setzen und einhalten. Solche Alli-
anzen sind notwendig, um rechtliche und 
gesellschaftliche Reformen zu verwirkli-
chen. 

Süd-Osteuropa 

Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien An-
fang der 1990er Jahre, bei dem Frauen und 
Mädchen von serbischen Militärs systema-
tisch vergewaltigt und als Sex-Sklavinnen 
gehalten wurden, verdeutlicht, dass es sich 
bei sexualisierter Gewalt um ein globales 
Problem handelt (Stieglmeyer 1993; Seifert 
2004). Auch im Zweiten Weltkrieg wurde 
diese Gewaltform von verschiedenen 
Kriegsparteien aus unterschiedlichen Mo-
tiven angewandt, wobei sie militarisierte 
Maskulinitätsideale spiegelte und gleich-
zeitig verstärkte (Werner 2008,5fF.). 

Frauen-Rechtsaktivistinnen aus Bos-
nien-Herzegowina illustrierten, wie lang-
lebig Traumata und Stigmatisierungen 
sind und welche Hindernisse Vergewal-
tigte angesichts der schwerfälligen Büro-
kratie überwinden müssen, bevor ihnen 
Gerechtigkeit zu Teil wird. So gibt es seit 
2006 ein neues Gesetz, das den Status von 
Kriegswitwen und Waisen anerkennt und 
die Grundlage für Reparationsansprüche 
bietet. Das Antragsverfahren ist jedoch so 
schwierig, dass nur wenige Frauen Zu-
gang zu den Geldern erhalten, die für ihre 

Existenzsicherung zwingend notwendig 
wären. Die politische Vereinnahmung des 
ganzen Verfahrens zeigt sich daran, dass 
offizielle Entscheidungsträger eine neue 
regierungsnahe Organisation gründeten, 
bei der Frauen die Anträge auf Repara-
tionsforderungen stellen müssen. Auf diese 
Weise sollte der politische Einfluss und 
die Kontrollfunktion der bestehenden 
Frauen- und Menschenrechtsorganisatio-
nen unterminiert werden. Zudem sind 
die lokalen Verwaltungsbüros mehrheitlich 
nur mit männlichem Personal besetzt, so 
dass viele Frauen Anfeindungen und Stig-
matisierungen fürchten, wenn sie dort 
ihre Anliegen vortragen. Wie problema-
tisch das Vorgehen staatlicher Behörden 
ist, zeigt auch das sehr geringe Strafmaß 
für Vergewaltiger, obwohl das Vergewalti-
gungsgesetz viel höhere Strafen vorsieht. 
Die Achtung sexualisierter Gewalt durch 
den Staat und die Gesellschaft bleibt also 
nach wie vor eine Herausforderung, wie 
Sabiha Husic, Expertin für psycho-soziale 
Konflikttransformationen in Bosnien-
Herzegowina, erläuterte. Sie betonte, wie 
wichtig internationale Menschenrechts-
grundlagen bei ihrer Auseinandersetzung 
mit den Behörden, mit religiösen Auto-
ritäten und Medien sind. Darauf nehmen 
sie und ihre Kolleginnen Bezug, wenn sie 
Reformen staatlicher Institutionen einfor-
dern und konkrete Programme für verge-
waltigte Frauen planen oder Rechtsbei-
stand leisten. 

Heutige Herausforderungen 

Die internationale Arbeitstagung der Köl-
ner Frauenrechtsorganisation Medica Mon-
diale verdeutlichte, wie wichtig es ist, auf 
unterschiedlichen politischen Ebenen zu 
agieren und umfassende Konzepte zu ent-
wickeln, die internationale und nationale 
Rechtsgrundlagen erweitern und deren 
Einhaltung immer wieder anmahnen. Re-
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formen von Polizei und Justiz sowie Ein-
stellungsveränderungen der dort tätigen 
Männer sind wichtige Schritte, damit se-
xualisierte Kriegsgewalt nicht als isoliertes 
Problem einzelner Frauen abgetan wird. 
Erst wenn anerkannt wird, dass es sich bei 
Vergewaltigungen in Kriegskontexten um 
ein massives Problem handelt, auf das man 
mit umfassenden juristischen und politi-
schen Maßnahmen reagieren muss, ist die 
Voraussetzung gegeben, dass Frauen Ge-
rechtigkeit erfahren. Die große Herausfor-
derung besteht also weiter darin, gewaltge-
prägte und frauenverachtende Einstellun-
gen von politischen Entscheidungsträgern, 
Militärs und Zivilisten grundlegend zu 
ändern. Denn in den Nachkriegsjahren 
werden die Weichen dafür gestellt, inwie-
weit Vergewaltigungen tabuisiert und die 
Uberlebenden zum Schweigen verdammt, 
stigmatisiert und sozial marginalisiert wer-
den, oder ob die Bestrafung der Täter und 
die Anerkennung der Opfer als Beiträge 
zum Aufbau einer gewaltfreieren und ge-
rechteren Gesellschaft betrachtet werden. 
Der internationale Austausch zwischen 
Juristinnen und Frauen-Rechtsaktivistin-
nen ermutigte alle Beteiligten, ihre oft von 
Rückschlägen und Gefahren begleitete Ar-
beit fortzusetzen. 
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